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Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz hat der Professio-
nalisierung qualifizierter Aufsichtsratsarbeit weiteren Vor-
schub geleistet. Seinerzeit hatte der Gesetzgeber erstmalig
klargestellt, dass in Aufsichtsräten kapitalmarktorientier-
ter Unternehmen (§ 264d HGB) zumindest im Bereich der
Rechnungslegung und Abschlussprüfung Experten an Bord
des Aufsichtsgremiums eingefordert werden. Die Qualifi-
kationsanforderungen an den Financial Expert wurden
nachfolgend durch die Rechtsprechung zwar konkretisiert
(LG München I, Urteil v. 05.11.2009 – 5 HK O 15312/09,
www.rws-verlag.de/fileadmin/zbb-volltexte/5HK15312.pdf),
das Urteil selbst hat aber in der Financial Community inso-
weit für Irritationen gesorgt, da auch fachkundige Ange-
stellte aus dem Controlling nun als grundsätzlich geeignete
Kandidaten für den Einsatz als Vorsitzende von Prüfungs-
ausschüssen in Frage kommen. 

Im Fokus: Financial Experts (w)
Neben der in der Praxis jedenfalls tatsächlich erforder -
lichen Qualifikation auf dem Gebiet des externen Rech-
nungswesens oder der Abschlussprüfung, deren Nachweis
zuvorderst Wirtschaftsprüfer oder langjährig erfahrene
Finanzvorstände uneingeschränkt für sich deklarieren
können, gerät zunehmend die Frage nach der Unabhängig-
keit geeigneter Kandidaten in den Fokus von Aktionärs-

vertretern und Öffentlichkeit. Diese vom BilMoG gefor-
derte Unabhängigkeit heizt damit die Suche nach poten-
ziellen Financial Experts zusätzlich an, auch und gerade
weil große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften eigene
Vertreter zunehmend aus Aufsichtsratsgremien abzie-
hen, um möglicherweise entstehenden Interessenkon-
flikten aus dem Weg zu gehen. Im Ergebnis steht fest:
Qualifizierte unabhängige Finanzexperten für Aufsichts-
räte werden gesucht.

In der Suche nach qualifizierten unabhängigen Finanz -
experten für Aufsichtsräte kapitalmarktorientierter Un-
ternehmen haben sich spezialisierte Executive-Search-
Boutiquen frühzeitig positionieren können. Unsere täg -
lichen Gespräche mit Entscheidern zeigen, dass die
 Besetzung von Prüfungsausschüssen insbesondere mit
entsprechend qualifizierten Frauen derzeit das Top-
 Thema ist. Doch wie auch angesichts der seit geraumer
Zeit kontrovers geführten Diskussionen rund um das
Thema  Geschlechtervielfalt zeigt sich: Qualität schlägt

Unabhängige Finanzexperten (m/w)
gesucht!

Aufsichtsräte kapitalmarktorientierter Unternehmen müssen Expertise im
Gremium vorweisen

Von Prof. Dr. Marcus Labbé, Präsident, Deutsches Verwaltungs- 
& Aufsichtsrats-Institut e.V.*

*) Prof. Dr. Marcus Labbé ist Präsident des Deutschen Verwaltungs- & Aufsichtsrats-
Instituts e.V. (www.dvai-ev.de) sowie geschäftsführender Gesellschafter der auch auf
Aufsichtsratsbesetzung spezialisierten Top Executive Search Boutique Labbé & Cie.
GmbH (www.labbe-cie.eu). 

Prof. Dr. Marcus Labbé

Die Diskussion um Frauen quoten leis tet weiblichen CFOs erheblichen Vorschub für
Mandate in Prüfungsausschüssen von Aufsichtsräten.
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im Zweifel immer Diver-
sität. Die Diskussion um
Frauen quoten, wie sie die
EU-Kommissarin Viviane
 Reding unerlässlich einzu-
fordern bereit ist, leis tet
weiblichen CFOs aller-
dings erheblichen Vor-
schub für Mandate in
 Prüfungsausschüssen von
Aufsichtsräten. Und das
Potenzial ist enorm: Denn
gleichfalls prädestiniert
erscheinen Wirtschafts -
prüferinnen mittelgroßer
Kanzleien, die mit der zu
beaufsichtigenden Gesell-
schaft und deren Vorstand
in keinerlei Geschäftsbe-
ziehungen stehen und die
jeweils geforderte Bran-
chenerfahrung mitbringen.

Im Kodex: Qualifizierung gefordert!
Die Zeichen der Zeit für einschlägig qualifizierte sowie
unabhängige Finanzexperten (m/w) stehen also gut,
 insofern aufsichtsratsspezifisches Know-how nachge-
wiesen werden kann, wie es auch die Regierungskom-
mission Deutscher Corporate Governance Kodex Anfang
letzten Jahres in ihrer Pressemitteilung zum Thema

 „Qualifizierung von Aufsichtsräten“ adressiert hat1.
 Interessierte Damen und Herren, die sich mit einem
 objektiven Nachweis für Aufsichtsratsmandate vorab
oder fortlaufend qualifizieren wollen, können dem über
eine Teilnahme an entsprechenden Lehrgängen nach-
kommen2 sowie optional durch das erfolgreiche Absol-
vieren einer abschließenden dreistündigen Zertifizie-
rungsprüfung. Jedenfalls waren die Chancen nie größer,
sich ein entsprechendes Netzwerk zu erschließen bzw.
sich dafür in Position zu bringen.
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Lehrgang & Termine:

Vor diesem Hintergrund startet zu Herbstbeginn die-
ses Jahres (17. bis 25. September) auf Schloss Elmau
der Lehrgang zum „Qualifizierten unabhängigen
Finanzexperten (m/w) für kapitalmarktorientierte
Unternehmen“. Zielgruppe der Herbstakademie sind
Vorsitzende und Mitglieder in Prüfungsausschüssen
sowie Damen und Herren, die sich vorweg auf ent-
sprechende Mandate vorbereiten wollen, um das in
der Rechtsprechung zitierte sogenannte Mandats -
übernahmeverschulden zu vermeiden.

Fazit

Eine Qualifizierung – unabhängig ob fortlaufend oder im
Vorfeld zur Mandatsübernahme – ist letztlich nicht nur
im Unternehmensinteresse, sondern vor allem auch im
Eigeninteresse und ein Gebot der Zeit. Nicht ohne Grund
hat sich die Regierungskommission Deutscher Corporate
Governance Kodex dahingehend erklärt. 

1) www.corporate-governance-code.de/ger/download/Qualifizierung_von_
Aufsichtsraeten_10_02_2010.pdf
1) z.B. denen des DVAI – Deutsches Verwaltungs- und Aufsichtsrats-Institut
(www.aufsichtsratsqualifizierung.de)


